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#ST# Kreisschreiben
des

Bundesrathes an sämmtliche eidgenössische Stände, betreffend
Anwendung der Artikel 7 und 8 des Alkoholgesetzes
auf den Verkauf von Wermuth.

(Vom 23. Januar 1891.)

Getreue, liebe Eidgenossen!

Das Polizeidepartement des Kantons Neuenburg hat bei unserm
Departement de Innern die Anregung gemacht, es sei Angesichts
der diesbezüglich sehr verschiedenartig gestalteten Interpretation
der Art. 7 und 8 des Alkoholgesetzes Seitens der Kantone für eine
gleichmäßige Anwendung der gedachten Artikel hinsichtlich des
unter dem Namen W e r m u t h verkauften geistigen Getränkes von
Bundeswegen Sorge zu tragen.

Bevor wir dieser Anregung weitere Folge geben, erbitten wir
Ihren Berieht darüber, ob der Wermuth in Ihrem Kantone den
Bestimmungen der Art. 7 und 8 des Alkoholgesetzes, bezw. der zur
Durchführung dieser Artikel erlassenen kantonalen Gesetze oder
Verordnungen, unterstellt worden ist oder nicht.

Gleichzeitig benutzen wir diesen Anlaß, um Sie, getreue, liebe
Eidgenossen, sammt uns in Gottes Machtschutz zu empfehlen.

B e r n , den 23. Januar 1891.

Im Namen des Schweiz. Bundesrathes,

Der B u n d e s p r ä s i d e n t :

Welti.
Der Kanzler der Eidgenossenschaft:

Eingier.
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